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aScxfauft jum SBeifpiel ber bauenbe ©runbelgentümer
wegen 3ahlungfchrolerigfelten baS ©runbftücf mit ber
halbfertigen 33aute, fo fann für bie bereits gelelftete
Arbeit bem neuen ©igentümer gegenüber ein ^fanbred^t
Nicht eingetragen roerben.

®tefe $ra;ciS hat fetner 3®H 9*<>te Unftd^er^ctt in
hie Jnftitution beë SBauhanbroerferpfanbrechteS gebraut,
könnte fidf) baS Sunbe§gerict)t noch entfalteten, btefe
^rajis ju reoibteren, fo märe bann enblidf) für bie @nt=

widflung beS 33auhanbroerferpfanbrechteS freie 93ahn ge>

Raffen.

Uerbaitd$we$en.

©Üjweljtttfdjer ©penglermeifter- unD Jnftaüateur-
®etbanD. Am 17. Juni ^tclt ber ©djroeijertfdje ©peng-
Ikmetfter- unb JnftaHateur « Söerbanb unter bem 33orfit>

fait jentralpräfibent ©reter (33afel) im ©rotratSfaale
in ©enf feine 37. orbentltdje ©eneraloerfammlung
ab. ®er iöotfi^enbe tonnte eine grötere 8ahl non ®ele=
Sterten befreunbeter 33erufSorganifationen begrüben. TO
Reue ©eftionen mürben ber SSerbanb ber JnftaUateure

Sern unb ber 33erbanb ber Jnhaber 'Üterfjanifc^et
•JBerfftätten non 3ürid^ unb Umgebung aufgenommen.
*>te Jahresrechnung pro 1927 roelfi etnen erfreulichen
If>fdhlut auf. ®te im Jahre 1926 gegrünbete Sterbe-
Jaffe foil fo geäufnet merben, bat iw Jahre 1929 mit
Oer Auszahlung ber ©terbegelber begonnen merben fann.
IIS neues SRitglleb beS JentraloorftanbeS mürbe £>err

in Stelben geroäljlt. 8enfralfefretär ®r. $. ©pSler
®*95njte in münbltcfjen Ausführungen ben gebrueft oor=
ttcflcnben Jahresbericht. ®ie oom 33erbanbe auSgear-
betteten unb herausgegebenen Sehrmittel, Sehrprogramme
jwo ^Begleitungen, forote eine grötere Anzahl non SRo-
beuen müffen nor allem noch in ben länbtlchen ©eroerbe-
Jaulen ©Ingang finben. ®te SCorberettungen zur ®urch=
j%ung eines breiroöchigen JnftruftionSfurfeS für ®e=

?!®rbef^utlehrer |lnb bereits getroffen. Sladbbem bie AuS-
"Übung ber Sehrlinge auf bem ©ebtete ber ganzen ©chmeij

üe gemiffe ©tnhett erhalten haben mirb, mirb ber 33er-
"anb einen eigenen 33erbanbSlehrbrtef auSfteHen.

®as 33erhältniS mit ben Sieferanten hat im SSeridjtS-
Jahre fettte 3Seränberung erfahren. ®ie ^Beziehungen mit
^Arbeiterfchaft haben fleh in ben legten Jahren eher

pdhledjjtert. ®te 33orauSfehungen für ben Abfchlut
JüjS fchroetjerifchen ©efamtarbeitëoertrageS finb immer

nic|t norhanben, bagegen heftest eine Steilje lotaler
|®rträge. ®te ©ntmictlung tenbiert nach einer gröteren

ft
ühftänbigteit ber einzelnen ^Betriebe unb ber 33etbanb

J.'üt fleh nur noch auf befonberen 9BunfdE) etnjelner ©et-
ober SRitgllebSfirmen jur Siegelung ber 33erhält=

\mit ber Arbeiterfdfjaft jur 33erfügung.
Auf bem ©ebiete beS ©ubmiffionSroefenS tnut

feKrl "<*$0erabe einfehen, bat auf allen ©eiten ber 5BiUe

fä einem geroiffeit ©pftem unterjuorbnen. @S

ich weniger eigentliche Jntereffengegenfäfee als ein

üa*"v SDÙittrauen gegenüber. ®a8 SfBettrennen
,.hem biüigften ißreis geigt bereits eine erfdjrecïenbc

toivî ^tSoerfchlechterung ber ÇanbmertSarbeit. Seiber
non ben meiften 33el)örben biefe unheilooKe @nt-

fehlt
4e'„

roictlung noch geförbert. ©in SRittrauen gegenüber bem
33erufSoerbanbe, ber ftch unter ben heutigen tuinöfen
33erhältntffen ju ©anierungSmatnahmen gejroungen fteht,
ift ooüftänbig unberechtigt. ®aS ^auptaugenmetf ber
33erufSoerbönbe mut auf eine Reform beS ©ubmiffionS-
mefenS gerietet fein. 33eoor tn Mefer ^Beziehung bte

33ehörben Hanb ju einer oernünftigen unb rote eS bie

©rfahrungen mit ber eibgenöffifchen 33auoerroaltung be»

roeifen, praftifdfj burthauS mögli^en Siegelung bteten,
mirb ber ©emerbeftanb taum ju etner meiteren 9Jlit-
arbeit auf fojialem ©ebtete ju bemegen fetn. 33unbeSrat
©chulthet hat tn ber 33unbeSoetfammlung tnbejug auf
bie Alters-, Hinterbliebenen- unb Jnoalibenoerfccherung
ertlärt, bat bte „felbftänbigen ©emerbetretbenben eine

33erfuherung oft nötiger haben als bte Arbeiterfchaft".
®tefe ïatfache ift jur Hauptfache auf bte heutige gorm
beS ©ubmiffionSroefenS prüdljuführen unb beoor man
bem ©eroerbeftanbe neue Saften jugunften ber Arbeiter-
fdjaft aufbürben miü, mut wan ihn auch in bie Sage
nerfehen, btefe tragen ju fönnen.

Jm Anfdjlut an bie Ausführungen oon ®r. ©pSler
mürbe einftimmig befdjloffen, bie Sehrjeit für bie @r-
lernung beS ©pengierberufeS im ©ebiete ber ganjen
©chroeij einheitlich auf 37« Jahre feftjufehen. Alt Jen-
tralpräfibent St. ©trätle (Jüridh) hielt hierauf ein fehr
tnftruftineS Steferat übet bas 33erechnungSmefen im
©penglergemerbe unb beroieS, bat bie oom 33erbanbe
aufgehellten ißretStarife ftdh mit ben tatfä<hlt<hen 33er

häitniffen faft gang bedien. ®tefe Satfache beroeifi, bat
bte SetechnungSgtunblagen unb Sarife beS 33etbanbeS

oon 33ehörben rote ißrioaten jur 33eurteilung ber ?|3reiS=

roürbiglett oon Offerten ohne SRittrauen oerroenbet roer-
ben fönnen ; bamit ift aber auch We erfte 33orauSfehung

ju etner 33effetung beS ©ubmiffionSroefenS gegeben. Jn=
genteur H®"|er, ^ßräfibent beS JnftaüateuroerbanbeS
(Jüridh) erläuterte bte für baS Jnftallateurgeroerbe auf-
gefteQten 33erechnungSgrunblagen.

3um ©chluffe ber intereffanten Sagung fonnte noch
dine grötere Anjahl oon SRitgliebern mit bem 33eteranen=

biplom geehrt merben. Stadhbem fidh bte ©pengier- unb
JnftaUateurenfamilte jum offiziellen 33anfett jufammen-
gefunben unb nachbem fie einer Abenbunterhaltung bei-
geroohnt hatte, führte fie am SRontag ein ©jtrajug nadh
©t=©erque, roo fleh nodhmalS ©elegenhett ju einigen
©tunben gemfitltdfjen 33eifammenfetnS bot. — ®te nächft»
jährige ©eneraloerfammlung finbet in 33afel ftatt.

(„91. 3. 3-")

Husstellunaswmit.
©(hroeijerifchcStSStefittuauSftellung 1928 inJBrlih-

®er 33unb fchroeigerifd^er Ardhiteften oeranftaltet oom
4. Auguft bis 2. September 1928 in ben Stäumen beS

ÄunfthaufeS tn 3äridh eine ©dhroetjerifche ©täbte-
bauauSfteHung. 33on langer Hanb finb bte 3Sorarbeiten
für btefe intereffante ®arftellung fdhroeijerifcher ©täbte
burchführt roorben. Jn oergleidhenben Plänen, in ein-
heittidher Farbgebung unb einheitlichen SRatftäben, alfo
auf einheitlicher ©runblage, roerben bie Sopographie ber
©täbte mit ihrer unmittelbaren Umgebung, bie gegen-

à 13 Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt") 1S1

1L30

»«gi-tinilol ISSS

I-Ispb. 8. S7.SZ

7»I«gr. : ì.«<tv?gut

kìieiNSiv
I»o«ior.Mvm«n

Verkauft zum Beispiel der bauende Grundeigentümer
wegen Zahlungschrvterigkeiten das Grundstück mit der
halbfertigen Baute, so kann für die bereits geleistete
Arbeit dem neuen Eigentümer gegenüber ein Pfandrecht
nicht eingetragen werden.

Diese Praxis hat seiner Zeit große Unsicherheit in
die Institution des Bauhandwerkerpfandrechtes gebracht.
Könnte sich das Bundesgericht noch entschließen, diese

Praxis zu revidieren, so wäre dann endlich für die Ent-
Wicklung des Bauhandwerkerpfandrechtes freie Bahn ge-
schaffen.

ilerbaMmsen.
Schweizerischer Spenglermeister- und Installateur-

«erband. Am 17. Juni hielt der Schweizerische Speng-
Germeister- und Installateur-Verband unter dem Vorsitz
jwn Zentralpräsident Greter (Basel) im Großratssaale
in Genf seine 37. ordentliche Generalversammlung
ab. Der Vorsitzende konnte eine größere Zahl von Dele-
gierten befreundeter Berufsorganisationen begrüßen. Als
neue Sektionen wurden der Verband der Installateure
?on Bern und der Verband der Inhaber Mechanischer
Werkstätten von Zürich und Umgebung aufgenommen.
Die Jahresrechnung pro 1927 weist einen erfreulichen
Abschluß auf. Die im Jahre 1926 gegründete Sterbe-
Mse soll so geäufnet werden, daß im Jahre 1929 mit
öer Auszahlung der Sterbegelder begonnen werden kann.
Als neues Mitglied des Zentralvorstandes wurde Herr
^ni in Reiben gewählt. Zentralsekretär Dr. P. Gysler
^gänzte in mündlichen Ausführungen den gedruckt vor-
Agenden Jahresbericht. Die vom Verbände ausgear-
betteten und herausgegebenen Lehrmittel. Lehrprogramme
bnd Wegleitungen, sowie eine größere Anzahl von Mo-
bellen müssen vor allem noch in den ländlichen Gewerbe-
Aulen Eingang finden. Die Vorbereitungen zur Durch-
whrung eines dreiwöchigen Jnstruktionskurses für Ge-
Atbeschullehrer sind bereits getroffen. Nachdem die Aus-
sidling der Lehrlinge auf dem Gebtete der ganzen Schweiz
bitte gewisse Einheit erhalten haben wird, wird der Ver-
"and einen eigenen Verbandslehrbrief ausstellen.

Das Verhältnis mit den Lieferanten hat im Berichts-
whre keine Veränderung erfahren. Die Beziehungen mit

bt Arbeiterschaft haben sich in den letzten Jahren eher
btschlechtert. Die Voraussetzungen für den Abschluß
iiibs schweizerischen Gesamtarbeitsvertrages sind immer

nicht vorhanden, dagegen besteht eine Reihe lokaler
Erträge. Die Entwicklung tendiert nach einer größeren

sti-Nl udigkeit der einzelnen Betriebe und der Verband
sich nur noch auf besonderen Wunsch einzelner Sek-

nAbN oder Mitgltedsfirmen zur Regelung der Verhält-
llb wit der Arbeiterschaft zur Verfügung.

Auf dem Gebiete des Submissionswesens muß
spbtt nachgerade einsehen, daß auf allen Seiten der Wille

sich einem gewissen System unterzuordnen. Es
ich weniger eigentliche Interessengegensätze als ein

N.^wb tiges Mißtrauen gegenüber. Das Wettrennen
bem billigsten Preis zeigt bereits eine erschreckende

âtsverschlechterung der Handwerksarbeit. Leider
'w von den meisten Behörden diese unheilvolle Ent-

sehst

stehen

Wicklung noch gefördert. Ein Mißtrauen gegenüber dem
Berufsverbande, der sich unter den heutigen ruinösen
Verhältnissen zu Sanierungsmaßnahmen gezwungen sieht,
ist vollständig unberechtigt. Das Hauptaugenmerk der
Berufsverbände muß aus eine Reform des Submissions-
wesens gerichtet sein. Bevor in dieser Beziehung die

Behörden Hand zu einer vernünftigen und wie es die

Erfahrungen mit der eidgenössischen Bauverwaltung be-

weisen, praktisch durchaus möglichen Regelung bieten,
wird der Gewerbestand kaum zu einer weiteren Mit-
arbeit auf sozialem Gebtete zu bewegen sein. Bundesrat
Schultheß hat in der Bundesversammlung inbezug auf
die Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversicherung
erklärt, daß die „selbständigen Gewerbetreibenden eine

Versicherung oft nötiger haben als die Arbeiterschaft".
Diese Tatsache ist zur Hauptsache auf die heutige Form
des Submissionswesens zurückzuführen und bevor man
dem Gewerbestande neue Lasten zugunsten der Arbeiter-
schaft aufbürden will, muß man ihn auch in die Lage
versetzen, diese tragen zu können.

Im Anschluß an die Ausführungen von Dr. Gysler
wurde einstimmig beschlossen, die Lehrzeit für die Er-
lernung des Spenglerberufes im Gebtete der ganzen
Schweiz einheitlich auf 3'/s Jahre festzusetzen. Alt Zen-
tralprästdent R. Sträßle (Zürich) hielt hierauf ein sehr
instruktives Referat über das Berechnungswesen im
Gpenglergewerbe und bewies, daß die vom Verbände
aufgestellten Preistarife sich mit den tatsächlichen Ver-
hältniffen fast ganz decken. Diese Tatsache beweist, daß
die Berechnungsgrundlagen und Tarife des Verbandes
von Behörden wie Privaten zur Beurteilung der Preis-
Würdigkeit von Offerten ohne Mißtrauen verwendet wer-
den können; damit ist aber auch die erste Voraussetzung
zu einer Besserung des Submifsionswesens gegeben. In-
genieur Heußer, Präsident des Jnstallateurverbandes
(Zürich) erläuterte die für das Jnstallateurgewerbe auf-
gestellten Berechnungsgrundlagen.

Zum Schlüsse der interessanten Tagung konnte noch
eine größere Anzahl von Mitgliedern mit dem Veteranen-
diplom geehrt werden. Nachdem sich die Spengler- und
Jnstallateurenfamilie zum offiziellen Bankett zusammen-
gefunden und nachdem sie einer Abendunterhaltung bei-
gewohnt hatte, führte sie am Montag ein Extrazug nach
St-Cerque, wo sich nochmals Gelegenheit zu einigen
Stunden gemütlichen Beisammenseins bot. — Die nächst-
jährige Generalversammlung findet in Basel statt.

(..N. Z. Z.")

KlMtî»«IIg!MîîII.
Schweizerische Städtebauausstellung 1928 in Zürich.

Der Bund schweizerischer Architekten veranstaltet vom
4. August bis 2. September 1928 in den Räumen des
Kunsthauses in Zürich eine Schweizerische Städte-
bauausstellung. Von langer Hand sind die Vorarbeiten
für diese interessante Darstellung schweizerischer Städte
durchführt worden. In vergleichenden Plänen, in ein-
heitlicher Farbgebung und einheitlichen Maßstäben, also
auf einheitlicher Grundlage, werden die Topographie der
Städte mit ihrer unmittelbaren Umgebung, die gegen-
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